
Das deutsche 
Geschmacksmusterrecht

- Bestandsaufnahme und Ausblick -

Marcus Kühne

Referatsleiter Geschmacksmusterstelle

DPMA

VPP-Bezirksgruppe

 

Mitte

Kronberg, 30. Juni 2009



„Vor Jahren herrschte Preiswettbewerb, 
dann Qualitätswettbewerb, und  heute ist 
Design das entscheidende Wettbewerbs-  kriterium.  Wir leben in einem 
Gestaltungswettbewerb.“

Nach Harvard‐Professor Robert Hayes
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Jeder industrielle oder handwerkliche Gegenstand, 
einschließlich Verpackung, Ausstattung, grafischer 
Symbole und typografischer Schriftzeichen sowie von 
Einzelteilen, die zu einem komplexen Erzeugnis 
zusammengebaut werden sollen.
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Erzeugnismöglichkeiten



SchutzmSchutzmööglichkeiten (territorial)glichkeiten (territorial)

Schutzmöglichkeiten (territorial)

Deutschland

EU-weit

"international"

Deutsches Patent- 
und Markenamt 
(DPMA)

Harmonisierungsamt 
für den Binnenmarkt 
(HABM)

Weltorganisation 
für geistiges 
Eigentum (WIPO)
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Statistischer Statistischer ÜÜberblickberblick

Entwicklung der Anmeldetätigkeit in DE





Statistischer Statistischer ÜÜberblickberblick

Verteilung der Warenklassen



2007



Statistischer Statistischer ÜÜberblickberblick

Verteilung der inländischen Anmelder 
auf die Bundesländer



2007



Angemeldete 
Muster 2008 nach 
Bundesländern



Bezirksgruppen 
des VPP



Statistischer Statistischer ÜÜberblickberblick

Verteilung der ausländischen Anmelder



2007
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23.12.2003 Inkrafttreten der Genfer Akte zum Haager 
Abkommen über die internationale Hinter- 
legung gewerblicher Muster und Modelle

01.04.2004 Gemeinsame Ausführungsordnung

02.04.2009 35 Mitglieder in Genfer Akte

ZurZurüückliegende ckliegende ÄÄnderungennderungen
InternationalInternational



Beitritt der EU zur Genfer Akte

ZurZurüückliegende ckliegende ÄÄnderungennderungen

EuropEuropääische Gemeinschaftische Gemeinschaft

jede Registrierung einer internationalen 
Eintragung, in der die Gemeinschaft 
genannt ist, hat die Wirkung eines 
Gemeinschaftsgeschmacksmusters 

wurde am 01.01.2008 wirksam



ZurZurüückliegende ckliegende ÄÄnderungennderungen

EuropEuropääische Gemeinschaftische Gemeinschaft

Einreichung ausschließlich beim IB in Genf

individuelle Benennungsgebühr = 62,- € 
(Aufrechterhaltung = 31,- €) 

Beitritt der EU zur Genfer Akte



ZurZurüückliegende ckliegende ÄÄnderungennderungen

DeutschlandDeutschland

Mehrere Änderungen in der 
Geschmacksmusterverordnung 

Inkrafttreten: 01.11.2008



Wiedergabeformblätter und Beschreibung einfach

Neue Regelungen in GeschmacksmusterverordnungNeue Regelungen in Geschmacksmusterverordnung

W i e d er g ab e  
( §  6  G e s c h m M V )  

 Aktenzeichen (wird vom DPMA vergeben) 
 

Muster (lfd. Nr.) 
(Pro Muster ist ein gesondertes Blatt zu verwenden)     

 Anzahl der auf diesem Formblatt zu diesem Muster 
angebrachten Darstellungen (max. sieben Darstellungen pro Muster)   

 

Bei den einzelnen Darstellungen ist die Nummerierung nach § 6 Abs. 3 Satz 3 GeschmMV anzubringen (Bsp.: 2.3 für die 3. Darstellung des 2. Musters).
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Wiedergabeformblätter und Beschreibung einfach

Erhöhung der maximalen Darstellungszahl auf 10

Wiedergabeformblätter durch digitalen Datenträger ersetzbar

Beschreibungen zu jedem Muster einzeln

Eingereichte Beschreibungen werden immer bekannt gemacht

Erzeugnisangabe: Wegfall der Ordnungsverpflichtung

Erzeugnisangabe: Kompetenzerweiterung

Neue Regelungen in GeschmacksmusterverordnungNeue Regelungen in Geschmacksmusterverordnung



Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im 
deutschen Rechtdeutschen Recht

18.06.2009  Verabschiedung des Vertragsgesetzes und 
des Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Geschmacksmustergesetzes durch den 
Bundestag

Fortgang: Ratifizierung durch Bundespräsident

Verkündung



Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im 
deutschen Rechtdeutschen Recht

Inkrafttreten

Vertragsgesetz am Tag nach der Verkündung 
(Art. 3 I)

Genfer Akte drei Monate nach Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunde bei WIPO (Art. 
28 III b der Genfer Akte)

GeschmMG-ÄndG mit dem selben Tag (Art. 3)



Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im 
deutschen Rechtdeutschen Recht

Neuer Abschnitt (13) im Geschmacksmustergesetz mit

Einreichung der Anmeldung (auch beim DPMA)

Nachträgliche Schutzentziehung

Schutzverweigerung

Neue Verordnungsermächtigung in § 26

Eintritt der Schutzwirkung in DE



Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im 
deutschen Rechtdeutschen Recht

Konsequenzen für das DPMA

Weiterleitung von Internationalen Anmeldungen (25 €) 
Anerkennung des Einreichungstages beim DPMA als IR-AT

Prüfung der Schutzverweigerung

Bescheinigungen zum Inhaberwechsel, Regel 20 I b ii GemAusfO



Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im 
deutschen Rechtdeutschen Recht

Prüfung der Schutzverweigerung (Verfahren)

Schutzhindernisse nach § 18 GeschmMG

Mitteilung der Schutzverweigerung an IB der WIPO 
innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung 
des Internationalen Geschmacksmusters

IB sendet Inhaber Kopie der Mitteilung

Möglichkeit rechtlichen Gehörs für Inhaber 
innerhalb von 4 Monaten ab Absendung der Kopie 

Bestätigung bzw. Rücknahme der 
Schutzverweigerung durch DPMA



Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im 
deutschen Rechtdeutschen Recht

Eintritt der Schutzwirkung in DE

Mit Eintragung durch IB

Wirkung entfällt ex tunc mit Schutzverweigerung, 
-entziehung oder Feststellung der Unwirksamkeit

Wirkung entsteht erneut (ex tunc) mit Rücknahme 
der Schutzverweigerung

Problem:

Konflikt bei Aufschiebung der Bildbekanntmachung (bis 
zu 30 Monate), da Prüfung der Schutzverweigerung erst 
ab Veröffentlichung



Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im Ratifizierung der Genfer Akte und Umsetzung im 
deutschen Rechtdeutschen Recht

Konsequenzen für den Anmelder

Keine Änderung für deutsche Anmelder, da EU-Mitgliedschaft 
bereits vor Ratifizierung Anmeldung über Genfer Akte 
ermöglichte

Ausländische Anmelder können DE über die Genfer Akte 
benennen



Geplante Geplante ÄÄnderungen im deutschen nderungen im deutschen 
GeschmacksmusterrechtGeschmacksmusterrecht

Streichung der Erzeugnisangabe aus Katalog der 
Mindesterfordernisse (§ 11 II GeschmMG)

Inhouse-Herstellung des Geschmacksmusterblattes ab 2010

Vereinfachung der Gebührenstruktur 

Nichtigkeitsverfahren

Auflösung der Diskrepanz zwischen Schutzentstehung 
(Eintragung) und Offenbarung im Blatt



Weitere geplante Weitere geplante ÄÄnderungennderungen

Elektronische Anmeldung: Oktober/November 2009

DPMAregister für Geschmacksmuster: Anfang 2010

Elektronische Akte für Geschmacksmusterverfahren im 
DPMA: 2015 !?
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BGH-Entscheidung

– Sitz-Liegemöbel –

GRUR 2001, 503-506 

























BGH-Entscheidung "Sitz-Liegemöbel", GRUR 
2001, 503-506 

Sind bei der Einzelanmeldung eines Modells als 
Geschmacksmuster mehrere Fotografien 
hinterlegt worden, die das Modell in 
verschiedenen Ausführungsformen zeigen, sind 
die hinterlegten Fotografien rechtlich als eine 
einzige Darstellung im Sinne des GeschmMG § 7 
Abs 3 Nr 2 anzusehen.

Leitsatz:



BGH-Entscheidung "Sitz-Liegemöbel", GRUR 
2001, 503-506 

Abweichungen der Fotografien voneinander 
führen demgemäß nicht zu einer Vermehrung der 
Schutzgegenstände, sondern müssen bei der 
Bestimmung des Schutzgegenstands des 
Musters außer Betracht bleiben.

Leitsatz (Forts.):





Konsequenz aus der Sitz-Liegemöbel-Entscheidung

Schutzgegenstand definiert sich für

Vorderseite

aus

Rückseite

aus



Konsequenz aus der Sitz-Liegemöbel-Entscheidung

Es verbleiben

Für

Vorderseite

Für

Rückseite



Anmeldeoptionen 

Farbe oder/und schwarz/weiß



Eingereicht und eingetragen wurden:

Schutzgegenstand ???







Anmeldeoptionen 

Darstellung des gesamten 
Gegenstandes

vs.

Darstellung von Details

CEO / BMW X5



Meldung im Managermagazin am 07.09.2007 
(im Vorfeld der IAA)

http://www.manager- 
magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,5045 

49,00.html

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,504549,00.html
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,504549,00.html
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/0,2828,504549,00.html




CEO



BMW X5



UFO

von Zhejiang 
Jonway



Toyota RAV4



Neoplan Starliner

Zonda A9



Shuanghuan Noble

Smart Fortwo



Lösungsmöglichkeit am 
Beispiel einer Fußballschuh- 

Anmeldung











Muster 8 Muster 9



Schutz aufSchutz auf

Gesamten Schuh (alle Details an konkreter Stelle)

UND

Oberseite (isoliert)

UND

Sohle (isoliert)
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Kosten

Kosten (DE)Kosten (DE)

Anmeldegebühr

Einzelanmeldung 70 €

Sammelanmeldung pro
 

Muster
 

7 €
mindestens jedoch 70 €

Bekanntmachungskosten:

pro Muster
 

12 €



Kosten

Kosten (bei Aufschiebung der Bekanntmachung der Kosten (bei Aufschiebung der Bekanntmachung der 
Wiedergabe)Wiedergabe)

Anmeldegebühr

Einzelanmeldung 30 €

Sammelanmeldung pro
 

Muster
 

3 €
 mindestens jedoch 30 €



Kosten

Kosten (bei Aufschiebung der Bekanntmachung der Kosten (bei Aufschiebung der Bekanntmachung der 
Wiedergabe)Wiedergabe)

"Erstreckung" des Schutzes auf fünf Jahre:

Erstreckungsgebühr

Einzelanmeldung 40 €

Sammelanmeldung pro
 

Muster
 

4 €
 mindestens jedoch 40 €

Bekanntmachungskosten:

pro Muster
 

12 €



Gebührenrechner: 

http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp

Kosten (IR)Kosten (IR)

http://www.wipo.int/hague/en/fees/calculator.jsp
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Deutsches 
Geschmacksmuster 

+ höhere Rechtssicherheit 
infolge strengeren 
(Formal-) 
Prüfungsmaßstabes

- lediglich Schutz für 
Deutschland

Gemeinschafts- 
geschmacksmuster 

+ Schutz für das gesamte 
Gebiet der EU

- Risiko der Nichtig- 
erklärung in weit 
entfernt geglaubtem 
Mitgliedstaat (="Alles- 
oder Nichts-Prinzip")

Deutsches/EuropDeutsches/Europääisches Geschmacksmusterisches Geschmacksmuster



Deutsches 
Geschmacksmuster 

Anmeldegebühr 70 €
Bekanntmachung 12 €

Summe 82 €

Deutsches/EuropDeutsches/Europääisches Geschmacksmusterisches Geschmacksmuster

Gemeinschafts- 
geschmacksmuster 

Anmeldegebühr 230 €
Bekanntmachung 120 €

Summe 350 €

Kostenvergleich bei Anmeldung eines MustersKostenvergleich bei Anmeldung eines Musters
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Überblick



Marke in Warenklasse: 25 Wäsche [Bekleidungsstücke] 

Geschmacksmuster in Klasse: 99-00 Grafische Symbole

VerhVerhäältnis Geschmacksmuster / Markeltnis Geschmacksmuster / Marke



Zitti
Tutti

©

 

Sabine Gluthe, 2005



Geschmacksmuster 

Anmeldegebühr 70 €
Bekanntmachung 12 €

Aufrechterhaltung
auf 10 Jahre 90 €

Summe 172 €

Marke

Anmeldegebühr 300 €
(10 Jahre Schutz und 
drei Klassen inkl.)

(jede weitere Klasse
= 100 €)

Summe 300 €

Kostenvergleich Geschmacksmuster / Marke (DE)Kostenvergleich Geschmacksmuster / Marke (DE)



Fragen?Fragen?
www.dpma.de

Auskunftsstelle
 

089 2195 3402

info@dpma.de
 

Mo -
 

Do:
 

8.00 -
 

16.00

Fr:
 

8.00 -
 

14.00 

Geschmacksmusterstelle

03641 405612

http://www.dpma.de/
mailto:info@dpma.de


Vielen Dank!Vielen Dank!

Schlussfolie
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